
Die Senatorin für Finanzen 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 31. Juli 2018 

„Zweiter Bericht des Senats gemäß § 12 BremIFG“ 

A. Problem

Gemäß § 12 des Gesetzes über die Freiheit des Zugangs zu Informationen für das 
Land Bremen (BremIFG) hat der Senat der Bremischen Bürgerschaft bis zum 
31. März 2018 über die Veröffentlichungen nach § 11 BremIFG zu berichten.

B. Lösung

Der Senat legt der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) den Bericht über die 
Veröffentlichungen nach § 11 des BremIFG vor. 

C. Alternativen

Keine.

D. Finanzielle und Personalwirtschaftliche Auswirkungen, Gender-Prüfung

Die Vorlage hat keine finanziellen, personalwirtschaftlichen oder genderbezogenen 
Auswirkungen. 

E. Beteiligung und Abstimmung

Die Senatsvorlage ist mit der Senatskanzlei, dem Senator für Inneres, dem Senator 
für Justiz und Verfassung, dem Senator für Kultur, dem Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr, dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, der Senatorin für Kinder und 
Bildung, der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, der 
Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit, Verbraucherschutz, der Bevollmächtigen der 
Freien Hansestadt Bremen, der Bremischen Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau und dem Magistrat der Stadt Bremerhaven abgestimmt. 

Beteiligt werden der Landesbehindertenbeauftragte, der Gesamtschwerbehinderten-
vertreter, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, der 
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen sowie der Gesamtpersonalrat. 
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F. Öffentlichkeitsarbeit und Veröffentlichung nach dem
Informationsfreiheitsgesetz

Die Vorlage ist für die Öffentlichkeitsarbeit geeignet und kann nach Beschlussfassung 
über das zentrale elektronische Informationsregister (Transparenzportal) veröffentlicht 
werden. 

G. Beschluss

Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage 2234/19 den Bericht „Zweiter Bericht 
des Senats gemäß § 12 BremIFG“ sowie die Mitteilung des Senats und deren 
Weiterleitung an die Bremische Bürgerschaft (Landtag) zu Kenntnis.
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1 Einleitung 

1.1 Berichtsanlass 

Am 28.04.2015 hat die Bremische Bürgerschaft das Zweite Gesetz zur Änderung des 

Bremer Informationsfreiheitsgesetzes verkündet (Drs. 18/1677, BremGBl. 2015, 274), kurz 

BremIFG.  

 

§ 12 BremIFG regelt folgende Berichtspflicht: 

„Der Senat berichtet der Bürgerschaft jährlich über die Veröffentlichungen nach § 11." 

 

§ 11 BremIFG regelt folgende Veröffentlichungspflichten: 

„(1) Die Behörden haben Verzeichnisse zu führen, aus denen sich die vorhandenen 

Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. 

(2) Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener 

Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes unverzüglich allgemein zugänglich zu machen. 

(3) Jede öffentliche Stelle hat insbesondere die von ihr nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes 

erlassenen oder geänderten Verwaltungsvorschriften von allgemeinem Interesse 

unverzüglich zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf 

Informationszugang nach diesem Gesetz abzulehnen wäre. 

(4) Die Behörden haben die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Pläne, Verzeichnisse und 

Verwaltungsvorschriften sowie weitere geeignete Informationen ohne Angaben von 

personenbezogenen Daten und Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in elektronischer 

Form unverzüglich allgemein zugänglich zu machen und unverzüglich an das elektronische 

Informationsregister nach Absatz 5 zu melden. 

Weitere geeignete Informationen sind insbesondere 

1. Handlungsempfehlungen, 

2. Statistiken, Gutachten, Berichte, 

3. Broschüren, 

4. Haushaltspläne, Stellenpläne und Bewirtschaftungspläne, 

5. Studien, Subventions- und Zuwendungsvergaben, 
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6. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide gemäß der 

Baugenehmigungsstatistik sowie die Flurstücknummer, mit Ausnahme von reiner 

Wohnbebauung mit maximal fünf Wohneinheiten, 

7. Verbraucherinformationen nach dem Gesetz zur Verbesserung der 

gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation, 

8. bei den Behörden vorhandene gerichtliche Entscheidungen, 

9. Informationen, zu denen bereits nach diesem Gesetz Zugang gewährt worden ist, 

10. Senatsvorlagen nach Beschlussfassung und Mitteilungen an die Bürgerschaft, 

11. Unterlagen, Protokolle und Beschlüsse öffentlicher Sitzungen, 

12. Entgeltvereinbarungen sowie 

13. wesentliche Unternehmensdaten städtischer Beteiligungen einschließlich einer 

Darstellung der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungsebene. 

(4a) Absatz 4 Satz 1 gilt auch für Verträge der Daseinsvorsorge, die ab dem 12. März 2011 

geschlossen werden sowie für Vergütungsverträge für die Erstellung von Gutachten ab 

einem Gegenstandswert von 5.000 Euro und für sonstige Verträge ab einem 

Gegenstandswert von 50.000 Euro, die ab dem 5. Mai 2015 geschlossen werden. Wurden 

zwischen denselben Vertragspartnern innerhalb eines Kalenderjahres Vergütungsverträge 

mit einem Gegenstandswert von insgesamt mehr als 50.000 Euro abgeschlossen, findet 

ebenfalls Absatz 4 Satz 1 Anwendung. Hierauf weist die Stelle im Sinne von § 1 Absatz 1 vor 

Abschluss des Vertrages hin. Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf 

Informationszugang nach diesem Gesetz abzulehnen wäre. 

(5) Die Behörden und öffentlichen Stellen haben alle in Schriftform oder in elektronischer 

Form an sie gerichteten Anträge auf Informationszugang unverzüglich zu veröffentlichen und 

dem zentralen Informationsregister nach Absatz 6 zu melden. Absatz 4 Satz 1 gilt 

entsprechend.“ 

 

Diese Berichtspflicht wurde durch § 5 der Verordnung über die Veröffentlichungspflichten 

und die Berichtspflicht nach dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz vom 22.03.2016 

(BremGBl. 2016, 204), kurz BremIFVO, inhaltlich konkretisiert.  
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Danach hat die Senatorin für Finanzen den Bericht für den Senat vorzubereiten und ihn bis 

zum 31.03. eines jeden Jahres, erstmals zum 31.03.2017 zu erstellen. In dem Bericht sind 

auch die Anzahl und die Art der nach § 11 des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes 

veröffentlichten Dokumente sowie die Anzahl ihrer Abrufe anzugeben. 

Dieser Berichtspflicht kommt der Senat mit dem folgenden Bericht zum zweiten Mal nach 

und bittet die Bürgerschaft um Kenntnisnahme. Stichtag für die berichtete Datenlage ist der 

31.12.2017, sofern nicht anders angegeben. 

1.2 Auswertungsgrundlagen 

Das Gesetz verpflichtet alle öffentlichen Stellen, geeignete Informationen (Dokumente und 

Datensätze) in elektronischer Form allgemein zugänglich zu machen. Diese Dokumente und 

Datensätze werden auf den dezentralen Internetauftritten zur Verfügung gestellt und mit 

Metainformationen versehen, um die Auffindbarkeit und Erschließbarkeit im 

Transparenzportal zu erleichtern. Die Metainformationen werden an das Transparenzportal 

gesendet, die Quell- bzw. Originaldokumente verbleiben auf den dezentralen 

Internetauftritten. 

Seit 12.04.2017 können die Daten für die Auswertung der im Transparenzportal 

veröffentlichten IFG-Anträge,1 der eingestellten Dokumente sowie der Zugriffszahlen auf die 

Metainformationen der Dokumente im Transparenzportal über ein Statistikmodul monatlich 

abgerufen werden.  

In einer gesonderten Datei werden automatisiert folgende Informationen bereitgestellt:  

1. Anzahl der veröffentlichten Metainformationen aufgeteilt nach Art (Dokumententyp), 

Ressort und Dienststelle.  

2. Anzahl der Abrufe (Seitenaufrufe) der veröffentlichten Metainformationen.  

Die für den vorgelegten Bericht ermittelten Daten stammen aus dem o.g. Statistikmodul, 

direkt aus dem Transparenzportal Bremen, in dem unter dem Menüpunkt „Hilfe/Infos“2 

ebenfalls Nutzungszahlen und Statistiken der eingestellten Dokumente bereitgestellt werden, 

sowie aus manuell erstellten Tabellen zur Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE vom 

05.12.2017 an den Senat.3 

                                                 
1
 Siehe Ziffer 2.2 dieses Berichts zu Ausführungen zu im Transparenzregister veröffentlichten Anträgen nach 

dem BremIFG. 
2
 https://www.transparenz.bremen.de/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.101222.de. 

 
3
 https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.62508.de&asl=bremen02.c.732.de. 
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2 Entwicklung der Veröffentlichungszahlen 

2.1 Art der veröffentlichten Dokumente 

Das Transparenzportal ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern neben einer Volltextsuche 

auch die Suche nach speziellen Dokumententypen. Aufgrund der Zuweisung konkreter 

Metadaten erfolgt eine Einteilung in die verschiedenen Rubriken, auf der dann wiederum die 

statistische Erfassung in '"Aktenpläne", "Berichte und Konzepte", "Geschäftsverteilungs- und 

Organisationspläne", "Gutachten", "Karten, Pläne und Geo-Informationssysteme", 

"Statistiken", "Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, 

Richtlinien und Rundschreiben", "aktuelle Meldungen und Pressemitteilungen", 

"Gerichtsentscheidungen", "Gesetze und Rechtsverordnungen", "Informationsmaterial und 

Broschüren", "Senat, Magistrat, Deputationen und Ausschüsse" sowie "Verträge und 

Vereinbarungen" resultiert.  

Diese Kategorisierung wird auch optisch dargestellt und kann somit für die Bürgerinnen und 

Bürger die Suche nach Dokumenten bestimmter Typen erleichtern.  

Gleichzeitig ist die Kategorisierung der Metadaten damit auch Grundlage für die Darstellung 

der Art der veröffentlichten Dokumente im Sinne des § 5 BremIFVO. Eine mehrfache 

Zuordnung von Dokumenten zu den oben genannten Dokumententypen hat Auswirkungen 

auf die ermittelte Anzahl der Dokumente und führt hier unter Umständen zur Unschärfe. 

Grund hierfür ist, dass nicht alle Veröffentlichungsgegenstände gemäß § 11 BremIFG ein 

Pendant in den Kategorien des Transparenzportals finden. Hier besteht dringender 

Anpassungs- und Verbesserungsbedarf, um die zu Berichtszwecken erforderlichen Daten 

besser und damit zuverlässiger automatisiert auswerten zu können. Dazu werden innerhalb 

des Projektes Gespräche mit dem zuständigen Produktdienstleister zu führen sein, um 

technisch die Voraussetzungen zu schaffen, die eine effiziente Datenauswertung 

ermöglichen. 

Die ebenfalls veröffentlichten Anträge nach BremIFG werden im Transparenzportal 

gesondert unter „Übersicht bereits veröffentlichter Anträge“ aufgeführt und gezählt, vgl. Ziffer 

2.2 dieses Berichts. 
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2.2 Anzahl der Anträge nach BremIFG 

Seit dem 12.04.2017 sind im neu entwickelten Statistikmodul zum Transparenzportal neben 

den eingestellten Dokumenten sowie den Zugriffszahlen auf die Metainformationen der 

Dokumente auch die Daten für die Auswertung der im Transparenzportal veröffentlichten 

IFG-Anträge monatlich abrufbar.  

In einer gesonderten Datei werden tagesaktuell automatisiert folgende Informationen 

bereitgestellt:  

• Monatlich/jährlich: Zahl der IFG-Anträge (aufgeschlüsselt nach Status „in Bearbeitung“

und „abgeschlossen“)

• Monatlich: Antragsart (Art der eingegangenen Anträge)

• Monatlich: Antragsabsender (Privatperson/juristische Person)

• Monatlich: Informationszugang (gewährt/verweigert/teilweise gewährt)

Alle IFG-Anträge werden im Transparenzportal abgelegt, veröffentlicht und erfasst. Die 

zugehörigen statistischen Daten zu diesen IFG-Anträgen werden monatlich immer am ersten 

Tag des Folgemonats erstellt.  

Beispiel: 

Alle IFG-Anträge, die bis zum 31.03.2017 erstellt wurden, werden in einem Gesamtbericht 

am 01.04.2017 abgelegt. Dieser Gesamtbericht enthält alle Anträge, die seit Onlinestellung 

der Funktion angelegt wurden.  

Alle IFG-Anträge, die bis zum 30.04.2017 eingestellt wurden, werden in einem 

Gesamtbericht am 01.05.2017 abgelegt. Dieser Gesamtbericht enthält alle Anträge des 

Vorberichts vom 01.04.2017 (alles seit Onlinestellung der Funktion) und zusätzlich alle 

Anträge, die seit dem letzten Bericht angelegt wurden, in diesem Fall also im April 2017.  

Die Darstellung der Antragszahlen erfolgt sowohl jährlich als auch als kumulierte Zahlen seit 

Online-Stellung der Funktion am 12.04.2017.6 Die Anträge nach BremIFG werden im 

Transparenzportal als eigener Veröffentlichungsgegenstand behandelt und zählen somit 

nicht zu den veröffentlichten Dokumenten. Die Gesamtanzahl an 

Veröffentlichungsgegenständen setzt sich daher aus den veröffentlichten Dokumenten und 

den veröffentlichten IFG-Anträgen zusammen. 

6
 Kap. 3, Handbuch: Verwendung des Statistikmoduls im Transparenzportal, Version vom April 2017. 
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2.4 Entwicklung der Veröffentlichungszahlen im Verlauf des letzten 
Kalenderjahres 

3 Sachstand aus dem Umsetzungsprojekt 

3.1 Handlungsfelder Technik & Organisation 

3.1.1 Entwicklung eines softwaregestützten Prozesses für die 
Veröffentlichung 

Der in der Vergangenheit praktizierte Einsatz von Technik bei der Veröffentlichung von 

Dokumenten hatte großes Optimierungspotential. Nicht allen Mitarbeitern/innen, die 

Dokumente erstellten und die die entsprechende Fachkenntnis hierzu besaßen, war es 

möglich, ein von ihnen für veröffentlichungspflichtig gehaltenes Dokument selbst in das 

Transparenzportal einzustellen. Vielmehr bedurfte es der Hinzuziehung mindestens eines/r 

weiteren Mitarbeiters/in.  

Soll aber die Veröffentlichung von Informationsgegenständen zu einer Selbstverständlichkeit 

werden, die jede/r Mitarbeiter/in in ihren/seinen täglichen Geschäftsprozess einzubeziehen 

hat, ist hierfür auch die Bereitstellung eines softwaregestützten Workflows sinnvoll, der 

jede/n einzelne/n Mitarbeiter/in befähigt, diese Veröffentlichung selbst durchzuführen.  
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Vorgeschlagen wurde daher die Einführung eines softwaregestützten Geschäftsprozesses 

für die Veröffentlichung von Dokumenten nach dem BremIFG. Dieser sollte sich aus einer 

menschlich-intellektuellen Entscheidung einerseits und IT-gestützter Veröffentlichung 

andererseits zusammensetzen. Für die Reduzierung von Kosten wurde bei der Entwicklung 

des hier vorgeschlagenen Veröffentlichungsprozesses auf vorhandene 

Infrastrukturkomponenten und Workflowsysteme der Bremer Verwaltung aufgebaut. 

Außerdem wurde berücksichtigt, dass der Senat mit Beschluss zur „Flächendeckenden 

Nutzung des elektronischen Dokumentenmanagements“ vom 11. Dezember 2012 

entschieden hatte, die elektronische Akte zur führenden zu machen, vgl. auch §§ 6 und 7 

des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen - BremEGovG. 

Nachdem es aufgrund von Personalveränderungen beim Dienstleister Dataport bei der 

Bereitstellung des Veröffentlichungsworkflows zu erheblichen Verzögerungen gekommen 

war, konnte nach Sicherstellung des Vorliegens der personalvertretungsrechtlichen 

Voraussetzungen für einen Piloteinsatz der Workflow für drei Organisationseinheiten Anfang 

2018 ausgerollt werden. Die betroffenen Mitarbeiter/innen wurden dafür bereits im 

Spätsommer/Herbst 2017 durch mehrere Schulungsveranstaltungen, die in Zusammenarbeit 

zwischen dem AFZ und der Senatorin für Finanzen, die für die Realisierung des 

Umsetzungskonzepts verantwortlich ist, erfolgreich vorbereitet. Diese Schulungen umfassten 

neben einer Einweisung in den technischen Workflow einschließlich der Nutzung des 

Redaktionsmoduls zum Schwärzen relevanter Passagen gleichermaßen einen 

umfangreichen Rechtsteil. 

Neben einigen technischen Problemen aufgrund von Serverumstellungen in der Pre-Rollout-

Phase stellt insbesondere die Umstellung der VIS-Anwender/innen vom Webclient auf den 

Smartclient die Projektverantwortlichen vor eine weitere Herausforderung. Da beide 

Oberflächen nebeneinander eingesetzt werden sollen, wird auch der technische Teil der 

Schulungen in Zukunft zweigleisig unterrichtet werden müssen. Derzeit wird an einem 

Schulungskonzept gearbeitet, das sowohl diesen Umstand berücksichtigt als auch die 

bereits beschlossene Umstellung auf Windows 10 und VIS 5.5. Die Kohärenz dieser 

Faktoren war zu Projektbeginn nicht erkennbar und muss insbesondere bei der Reihenfolge 

der zu schulenden Organisationseinheiten konzeptionell berücksichtigt werden. 
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3.1.2 Entwicklung eines Moduls für die Veröffentlichung von IFG-Anträgen 

Nach der von der Bremischen Bürgerschaft am 22.4.2015 beschlossenen Novellierung des 

BremIFG haben die Behörden und öffentlichen Stellen neben den in § 11 Abs. 4 genannten 

Veröffentlichungsgegenständen auch alle an sie in Schriftform oder in elektronischer Form 

gerichteten Anträge auf Informationszugang unverzüglich im Transparenzportal zu 

veröffentlichen, vgl. § 11 Absatz 5 BremIFG. Tatsächlich waren zum Zeitpunkt des 

Vorjahresberichts weder von senatorischen noch nachgeordneten Dienststellen IFG-Anträge 

im Transparenzportal veröffentlicht worden.  

Mit der Entwicklung und Produktivstellung des Antragsmoduls wird dem in § 12 BremIFG 

statuierten gesetzlichen Erfordernis Rechnung getragen, schriftlich gestellte IFG-Anträge zu 

veröffentlichen. Der Einsatz des Moduls gewährleistet dafür künftig einen standardisierten 

und (teil-)automatisierten Veröffentlichungsprozess des anonymisierten Antragstextes. 

Anders als der VIS-basierte Workflow zur Veröffentlichung, den nach dem flächendeckenden 

Rollout künftig alle Mitarbeiter/innen der bremischen Verwaltung nutzen können, ist der 

Antragsveröffentlichungsprozess auf die Anwendung durch die/den IFG-Beauftragte/n bzw. 

zuständige/n Mitarbeiter/innen, die grundsätzliche KoGIs-Kenntnisse im Aus- und 

Fortbildungszentrum Bremen (AFZ) durch den Besuch einer KoGIs-Schulung für 

Redakteurinnen und Redakteure erworben haben, zugeschnitten. 

Während die inhaltliche Bearbeitung im Anschluss an die Veröffentlichung von IFG-Anträgen 

auch weiterhin dienststellenbezogen im herkömmlichen Vorgangsbearbeitungssystem 

erfolgt, unterstützt das entwickelte Antragsmodul technisch den Vorgang der 

Veröffentlichung der Anträge ohne personenbezogene Daten im Transparenzportal. Denn 

neben den bekannten Möglichkeiten, Anträge (schriftlich in Papierform, per E-Mail oder 

mündlich) auf Informationszugang zu stellen, haben Bürgerinnen und Bürger im 

Transparenzportal über Dokumente > Individueller Antrag elektronisch über ein Web-

Formular die Möglichkeit, einen Antrag auf Zugang zu Informationen nach dem Bremischen 

Informationsfreiheitsgesetz stellen. Um nach dem Grundsatz „access for one = access for all“ 

dem Transparenzgedanken noch mehr Rechnung zu tragen, haben die LfDI in 

Zusammenarbeit mit der Projektleitung aus dem „Umsetzungskonzept BremIFG“ ein 

„Doppelkopfpapier“ erarbeitet, das den Mitarbeitern/innen Hilfestellung bei der 

Veröffentlichung von Anträgen nach dem BremIFG geben soll.  

Seit dem 23.03.2017 ist das Antragsmodul im Wirkbetrieb, s.a. Ziffer 2.2 dieses Berichts. 
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3.2 Umgesetzte Maßnahmen im Bereich Organisation 

Neben der Bereitstellung eines technisch-organisatorischen Veröffentlichungsprozesses 

wurde mit der Realisierung der im Folgenden beschriebenen weiteren Maßnahmen für die 

Verbesserung der Umsetzung des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes begonnen und 

diese teilweise abgeschlossen. 

Im Umsetzungsprozess wurde deutlich, dass die Technologieveränderung zwingend durch 

organisatorische Konzepte zu begleiten ist und umgekehrt. Das erklärte Ziel, nämlich die 

finale Ausgestaltung des für die zur Auskunft verpflichteten Stellen entwickelten Workflows, 

konnte somit konzeptionell erarbeitet und auch organisatorisch in konkrete Formen 

gegossen werden. Deren Umsetzung hängt allerdings zum einen von der Entscheidung der 

jeweiligen Ressorts und Verwaltungseinheiten ab, VIS als Dokumentenmanagementsystem 

einzuführen und in der Praxis auch anzuwenden. Die Projektleitung konnte hier keinen 

homogenen Umsetzungsstand feststellen. Das per Senatsbeschluss gesteckte Ziel, die 

Einführung von VIS in allen Bereichen der Bremer Verwaltung bis Ende 2016 abzuschließen, 

ist längst nicht erreicht, was sich unmittelbar auf die Umsetzbarkeit und tatsächliche Nutzung 

des entwickelten automatisierten, d.h. softwaregestützten Veröffentlichungsprozesses 

auswirkt. Zum anderen hat jede Organisationseinheit die Grundsatzentscheidung zu treffen, 

den Veröffentlichungsprozess zentral oder dezentral auszugestalten. Die Vor- und Nachteile 

der jeweiligen Organisationsform wurden durch Informations- und Beratungsveranstaltungen, 

die bei der Projektleitung angefragt wurden, dargestellt und individuelle Vorschläge für das 

jeweils passende Verfahren unterbreitet. Diese Form der Unterstützung hat sich als 

besonders effektiv und zielführend erwiesen. Die Beratungen wurden und werden, je nach 

Größe und Zuschnitt der Organisationseinheit, entweder für ganze Ressorts oder aber auch 

nur für einzelne Dienststellen durchgeführt. In Abweichung von der ursprünglichen 

Konzeption, zentrale Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen in der Einführungsphase 

anzubieten, soll künftig an dieser konkreten Form der Erbringung von individuellen 

Beratungs- und Unterstützungsleistung festgehalten werden. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch nach dem flächendeckenden Rollout 

des VIS-Veröffentlichungsworkflows in allen Ressorts und Dienststellen nicht davon 

auszugehen ist, dass die medienbruchfreie Veröffentlichung in allen Ressorts tatsächlich 

genutzt werden wird. Allerdings stellt dies kein Ausschlusskriterium zur Erfüllung der 

gesetzlichen Verpflichtung zur proaktiven Veröffentlichung nach dem BremIFG dar. 

Veröffentlichungen werden auch weiterhin über die Internetredakteure der Dienststellen und 

Webseitenbetreiber möglich sein. 
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3.3 Qualifizierung und Fortbildung 

Vor dem Hintergrund der unvorhergesehenen Überschneidungen der Einführungszeitpunkte 

für den Veröffentlichungsworkflow auf der einen und den Smartclient (absehbar auch 

Windows10) auf der anderen Seite musste das ursprünglich angedachte Schulungsmodell in 

Ermangelung ausreichender Raum- und DozentInnenkapazitäten beim AFZ verworfen 

werden. Dort wird derzeit in Erwägung gezogen, für den Veröffentlichungsworkflow 

Lehrvideos in Form von e-Learning-Einheiten zur Verfügung zu stellen. Die Schulungen für 

den rechtlichen Bereich „proaktive Veröffentlichungspflichten nach dem BremIFG“ sollen in 

größeren Unterrichtseinheiten losgelöst vom technischen Teil angeboten werden. Dies hat 

den Vorteil eines schnelleren Schulungsfortschritts, da die Einheiten nicht auf eine 

Höchstteilnehmerzahl von 12 begrenzt sind. 

Das AFZ hat im Zuge des ersten Fortbildungsdurchgangs eine Unterrichtsmappe 

(Schulungshandout) für Veröffentlichungen mit dem Webclient konzipiert. Das 

entsprechende Pendant für den Smartclient ist in Planung. 

Auf konkrete Nachfrage wurden und werden darüber hinaus auch weiterhin individuelle 

Informationsveranstaltungen zur proaktiven Veröffentlichungspflicht mit gewünschtem 

Zuschnitt auf die jeweilige Verwaltungseinheit angeboten. Diese können bei der 

Projektleitung konkret angefragt werden. Die Durchführung kann nach individueller 

Absprache auch als „Inhouse-Veranstaltung“ erfolgen.  

Schulungen im Bereich „Informationszugang nach dem BremIFG auf Antrag“ fallen in den 

Zuständigkeitsbereich der LfDI. Eine Veranstaltung fand mangels Anmeldungen beim AFZ 

im Berichtszeitraum nicht statt. Zwischenzeitlich hat die LfDI eine solche 

Fortbildungsveranstaltung angeboten, die deutlich überbucht war. Auch dieser Umstand 

zeigt, dass sich ein größeres Bewusstsein für das Thema Transparenz abzeichnet. 

 

3.3.1 Handlungsfeld Recht 

Im Bereich Recht wurde Handlungsbedarf auf verschiedenen Ebenen festgestellt. Das 

Umsetzungskonzept nennt in erster Linie die Schaffung von Rechtssicherheit, die 

Bereitstellung von zentraler Beratungsleistung und die Fortführung der ministeriellen Arbeit.  
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3.3.2 Schaffung von Rechtssicherheit 

Die Projektleitung war im Berichtszeitraum im Wesentlichen mit der Planung, 

Konzeptionierung und Durchführung von Schulungen für den Bereich 

„Informationsfreiheitsrecht“ beschäftigt. Weiterhin wurden für verschiedene Ressorts und 

Dienststellen im Rahmen der Organisations- und Prozessberatung auch Schulungen im 

rechtlichen Bereich erfolgreich durchgeführt. Folgeveranstaltungen sind bereits terminiert. 

 

3.3.3 Verbesserung der Zusammenarbeit 

Im Rahmen des Erfahrungsaustauschs der IFG-Beauftragten und der AG 

"Informationsfreiheitsrecht" vom 08.02.2018 verständigten sich die Teilnehmer/innen darauf, 

die Erstellung weiterer Auslegungsvermerke zu wichtigen Themenkomplexen innerhalb von 

Unterarbeitsgruppen zu realisieren. Diese Idee einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit 

fand große Zustimmung. Bis zum Erfahrungsaustausch am 24.05.2018 sollten Themen 

benannt, priorisiert und den jeweiligen Bearbeiter/innengruppen zugewiesen werden. Die 

Projektleitung übernimmt deren Koordinierung und Steuerung. Darüber hinaus wurde von 

der Projektleitung die Einrichtung einer zentralen Wissens- und Informationsplattform 

angekündigt und zwischenzeitlich auch umgesetzt. Auf dem zentralen VIS-FHB-Mandanten 

wurde eine Ablage „eAkte_IFG (Informationen für die Ressorts)“ eingerichtet. Sie wird zentral 

verwaltet und administriert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Ressorts von den 

im Projektbetrieb erstellten Wissens- und Informationsquellen und -angeboten profitieren 

können. Gleichzeitig haben sich die Ressorts darauf verständigt, dass hausintern erstellte 

Arbeitshilfen und Vermerke ressortübergreifend genutzt werden können. Es wurde eine 

Prozessdatenbank angelegt, die einen Überblick über die in Bremen gerichtsanhängigen 

IFG-Verfahren und einen Erfahrungsaustausch ebenfalls ressortübergreifend ermöglicht. 

Dieses Vorgehen soll zu hohen Synergieeffekten und zur Realisierung von 

Einsparpotentialen führen. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die Ablagestruktur für die 

einzelnen Ressorts sowie die Untergliederung der in der Ablage der Senatorin für Finanzen 

eingestellten Dokumente. 
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An die Projektleitung werden nach wie vor auch juristische Einzelfragen von allgemeiner 

Bedeutung, die aus Anlass von Kleinen Anfragen, Veröffentlichungen oder im 

Zusammenhang mit Anträgen auf Zugang zu Informationen nach § 1 BremIFG an die 

zuständigen Ressorts herangetragen werden, weitergeleitet. Diese Fragen wurden und 

werden derzeit laufend im Projekt gesammelt und beantwortet.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die von Anfang an bestehende Einschätzung, 

dass nicht nur das juristische Neuland, das mit der Novellierung des BremIFG betreten 

wurde, sondern auch die damit verbundenen und erforderlich werdenden technischen und 

organisatorischen Veränderungen ressortübergreifende Klärungs- und 

Abstimmungsprozesse erforderlich machen, im Verlauf der Projektarbeit weiter bestätigt hat. 

Ein gegen über den Bürgerinnen und Bürgern einheitliches Agieren kann nur durch eine 

bewusst gewollte und zentral gesteuerte Zusammenarbeit gelingen. Diese wurde im 

Berichtsjahr erfolgreich fortgesetzt. 

 

3.4 Ausblick 

Nach dem Abschluss der Pre-Rolloutphase in den Pilotbereichen kann der technische 

Workflow flächendeckend in allen Ressorts ausgerollt werden, sobald die dafür 

erforderlichen Mitbestimmungsgremien befasst wurden und zugestimmt haben und das 

notwendige Organisationskonzept vorgelegt wurde. Damit liegen dann alle technischen, 

organisatorischen und rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz des technikunterstützten 

Veröffentlichungsworkflows in der Kernverwaltung vor.  

Ein weiterer wichtiger Schritt wird die Anpassung des BremIFG an die Europäische 

Datenschutzgrundverordnung und das Bremische Ausführungsgesetz zur 

Datenschutzgrundverordnung sein. Die Projektleitung wird sich diesem Thema mit Priorität 

annehmen, um die Verweise auf die Zuständigkeit der LfDI im Hinblick auf die neue 

Datenschutzrechtslage nicht ins Leere laufen zu lassen. 

Schließlich wird die Arbeit im kommenden Berichtszeitraum darauf ausgerichtet sein, das 

Projekt „Umsetzung des BremIFG“ abzuschließen und die inhaltliche Arbeit in der Linie auf 

das Referat 40 „IT-Recht und Compliance“ der Abteilung 4 bei der Senatorin für Finanzen zu 

überführen. 
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	Danach hat die Senatorin für Finanzen den Bericht für den Senat vorzubereiten und ihn bis zum 31.03. eines jeden Jahres, erstmals zum 31.03.2017 zu erstellen. In dem Bericht sind auch die Anzahl und die Art der nach § 11 des Bremer Informationsfreiheitsgesetzes veröffentlichten Dokumente sowie die Anzahl ihrer Abrufe anzugeben. Dieser Berichtspflicht kommt der Senat mit dem folgenden Bericht zum zweiten Mal nach und bittet die Bürgerschaft um Kenntnisnahme. Stichtag für die berichtete Datenlage ist der 31.1
	 
	2 Entwicklung der Veröffentlichungszahlen 
	2.1 Art der veröffentlichten Dokumente 
	Das Transparenzportal ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern neben einer Volltextsuche auch die Suche nach speziellen Dokumententypen. Aufgrund der Zuweisung konkreter Metadaten erfolgt eine Einteilung in die verschiedenen Rubriken, auf der dann wiederum die statistische Erfassung in '"Aktenpläne", "Berichte und Konzepte", "Geschäftsverteilungs- und Organisationspläne", "Gutachten", "Karten, Pläne und Geo-Informationssysteme", "Statistiken", "Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen,
	Diese Kategorisierung wird auch optisch dargestellt und kann somit für die Bürgerinnen und Bürger die Suche nach Dokumenten bestimmter Typen erleichtern.  
	Gleichzeitig ist die Kategorisierung der Metadaten damit auch Grundlage für die Darstellung der Art der veröffentlichten Dokumente im Sinne des § 5 BremIFVO. Eine mehrfache Zuordnung von Dokumenten zu den oben genannten Dokumententypen hat Auswirkungen auf die ermittelte Anzahl der Dokumente und führt hier unter Umständen zur Unschärfe. Grund hierfür ist, dass nicht alle Veröffentlichungsgegenstände gemäß § 11 BremIFG ein Pendant in den Kategorien des Transparenzportals finden. Hier besteht dringender Anpas
	Die ebenfalls veröffentlichten Anträge nach BremIFG werden im Transparenzportal gesondert unter „Übersicht bereits veröffentlichter Anträge“ aufgeführt und gezählt, vgl. Ziffer 2.2 dieses Berichts. 
	 
	2.2 Anzahl der Anträge nach BremIFG 
	Seit dem 12.04.2017 sind im neu entwickelten Statistikmodul zum Transparenzportal neben den eingestellten Dokumenten sowie den Zugriffszahlen auf die Metainformationen der Dokumente auch die Daten für die Auswertung der im Transparenzportal veröffentlichten IFG-Anträge monatlich abrufbar.  
	In einer gesonderten Datei werden tagesaktuell automatisiert folgende Informationen bereitgestellt:  
	•Monatlich/jährlich: Zahl der IFG-Anträge (aufgeschlüsselt nach Status „in Bearbeitung“und „abgeschlossen“)
	•Monatlich: Antragsart (Art der eingegangenen Anträge)
	•Monatlich: Antragsabsender (Privatperson/juristische Person)
	•Monatlich: Informationszugang (gewährt/verweigert/teilweise gewährt)
	Alle IFG-Anträge werden im Transparenzportal abgelegt, veröffentlicht und erfasst. Die zugehörigen statistischen Daten zu diesen IFG-Anträgen werden monatlich immer am ersten Tag des Folgemonats erstellt.  
	Beispiel: 
	Alle IFG-Anträge, die bis zum 31.03.2017 erstellt wurden, werden in einem Gesamtbericht am 01.04.2017 abgelegt. Dieser Gesamtbericht enthält alle Anträge, die seit Onlinestellung der Funktion angelegt wurden.  
	Alle IFG-Anträge, die bis zum 30.04.2017 eingestellt wurden, werden in einem Gesamtbericht am 01.05.2017 abgelegt. Dieser Gesamtbericht enthält alle Anträge des Vorberichts vom 01.04.2017 (alles seit Onlinestellung der Funktion) und zusätzlich alle Anträge, die seit dem letzten Bericht angelegt wurden, in diesem Fall also im April 2017.  
	Die Darstellung der Antragszahlen erfolgt sowohl jährlich als auch als kumulierte Zahlen seit Online-Stellung der Funktion am 12.04.2017.6 Die Anträge nach BremIFG werden im Transparenzportal als eigener Veröffentlichungsgegenstand behandelt und zählen somit nicht zu den veröffentlichten Dokumenten. Die Gesamtanzahl an Veröffentlichungsgegenständen setzt sich daher aus den veröffentlichten Dokumenten und den veröffentlichten IFG-Anträgen zusammen. 
	6 Kap. 3, Handbuch: Verwendung des Statistikmoduls im Transparenzportal, Version vom April 2017. 
	6 Kap. 3, Handbuch: Verwendung des Statistikmoduls im Transparenzportal, Version vom April 2017. 
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	3 Sachstand aus dem Umsetzungsprojekt 
	3.1 Handlungsfelder Technik & Organisation 
	3.1.1 Entwicklung eines softwaregestützten Prozesses für die Veröffentlichung 
	Der in der Vergangenheit praktizierte Einsatz von Technik bei der Veröffentlichung von Dokumenten hatte großes Optimierungspotential. Nicht allen Mitarbeitern/innen, die Dokumente erstellten und die die entsprechende Fachkenntnis hierzu besaßen, war es möglich, ein von ihnen für veröffentlichungspflichtig gehaltenes Dokument selbst in das Transparenzportal einzustellen. Vielmehr bedurfte es der Hinzuziehung mindestens eines/r weiteren Mitarbeiters/in.  
	Soll aber die Veröffentlichung von Informationsgegenständen zu einer Selbstverständlichkeit werden, die jede/r Mitarbeiter/in in ihren/seinen täglichen Geschäftsprozess einzubeziehen hat, ist hierfür auch die Bereitstellung eines softwaregestützten Workflows sinnvoll, der jede/n einzelne/n Mitarbeiter/in befähigt, diese Veröffentlichung selbst durchzuführen.  
	Vorgeschlagen wurde daher die Einführung eines softwaregestützten Geschäftsprozesses für die Veröffentlichung von Dokumenten nach dem BremIFG. Dieser sollte sich aus einer menschlich-intellektuellen Entscheidung einerseits und IT-gestützter Veröffentlichung andererseits zusammensetzen. Für die Reduzierung von Kosten wurde bei der Entwicklung des hier vorgeschlagenen Veröffentlichungsprozesses auf vorhandene Infrastrukturkomponenten und Workflowsysteme der Bremer Verwaltung aufgebaut. Außerdem wurde berücksi
	Nachdem es aufgrund von Personalveränderungen beim Dienstleister Dataport bei der Bereitstellung des Veröffentlichungsworkflows zu erheblichen Verzögerungen gekommen war, konnte nach Sicherstellung des Vorliegens der personalvertretungsrechtlichen Voraussetzungen für einen Piloteinsatz der Workflow für drei Organisationseinheiten Anfang 2018 ausgerollt werden. Die betroffenen Mitarbeiter/innen wurden dafür bereits im Spätsommer/Herbst 2017 durch mehrere Schulungsveranstaltungen, die in Zusammenarbeit zwisch
	Neben einigen technischen Problemen aufgrund von Serverumstellungen in der Pre-Rollout-Phase stellt insbesondere die Umstellung der VIS-Anwender/innen vom Webclient auf den Smartclient die Projektverantwortlichen vor eine weitere Herausforderung. Da beide Oberflächen nebeneinander eingesetzt werden sollen, wird auch der technische Teil der Schulungen in Zukunft zweigleisig unterrichtet werden müssen. Derzeit wird an einem Schulungskonzept gearbeitet, das sowohl diesen Umstand berücksichtigt als auch die ber
	3.1.2 Entwicklung eines Moduls für die Veröffentlichung von IFG-Anträgen 
	Nach der von der Bremischen Bürgerschaft am 22.4.2015 beschlossenen Novellierung des BremIFG haben die Behörden und öffentlichen Stellen neben den in § 11 Abs. 4 genannten Veröffentlichungsgegenständen auch alle an sie in Schriftform oder in elektronischer Form gerichteten Anträge auf Informationszugang unverzüglich im Transparenzportal zu veröffentlichen, vgl. § 11 Absatz 5 BremIFG. Tatsächlich waren zum Zeitpunkt des Vorjahresberichts weder von senatorischen noch nachgeordneten Dienststellen IFG-Anträge i
	Mit der Entwicklung und Produktivstellung des Antragsmoduls wird dem in § 12 BremIFG statuierten gesetzlichen Erfordernis Rechnung getragen, schriftlich gestellte IFG-Anträge zu veröffentlichen. Der Einsatz des Moduls gewährleistet dafür künftig einen standardisierten und (teil-)automatisierten Veröffentlichungsprozess des anonymisierten Antragstextes. Anders als der VIS-basierte Workflow zur Veröffentlichung, den nach dem flächendeckenden Rollout künftig alle Mitarbeiter/innen der bremischen Verwaltung nut
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	Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass auch nach dem flächendeckenden Rollout des VIS-Veröffentlichungsworkflows in allen Ressorts und Dienststellen nicht davon auszugehen ist, dass die medienbruchfreie Veröffentlichung in allen Ressorts tatsächlich genutzt werden wird. Allerdings stellt dies kein Ausschlusskriterium zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur proaktiven Veröffentlichung nach dem BremIFG dar. Veröffentlichungen werden auch weiterhin über die Internetredakteure der Dienststellen
	3.3 Qualifizierung und Fortbildung 
	Vor dem Hintergrund der unvorhergesehenen Überschneidungen der Einführungszeitpunkte für den Veröffentlichungsworkflow auf der einen und den Smartclient (absehbar auch Windows10) auf der anderen Seite musste das ursprünglich angedachte Schulungsmodell in Ermangelung ausreichender Raum- und DozentInnenkapazitäten beim AFZ verworfen werden. Dort wird derzeit in Erwägung gezogen, für den Veröffentlichungsworkflow Lehrvideos in Form von e-Learning-Einheiten zur Verfügung zu stellen. Die Schulungen für den recht
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	Im Rahmen des Erfahrungsaustauschs der IFG-Beauftragten und der AG "Informationsfreiheitsrecht" vom 08.02.2018 verständigten sich die Teilnehmer/innen darauf, die Erstellung weiterer Auslegungsvermerke zu wichtigen Themenkomplexen innerhalb von Unterarbeitsgruppen zu realisieren. Diese Idee einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit fand große Zustimmung. Bis zum Erfahrungsaustausch am 24.05.2018 sollten Themen benannt, priorisiert und den jeweiligen Bearbeiter/innengruppen zugewiesen werden. Die Projektlei
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